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Minden. HilDe (Hilfen bei
Demenz) schult ehrenamtliche
Helfer zusammen mit pflegen-
den Angehörigen zur Betreu-
ung von altersverwirrten Men-
schen. Durch die gemeinsame
Fortbildung erhalten die Helfer
einen unmittelbaren Einblick in
die Bedürfnisse der Pflegenden.
Die Teilnehmenden lernen Wis-
senswertes über Demenz, ihre

besuchen darüber hinaus Se-
minare zu den Themen Kom-
munikation und Beschäftigung

den die Voraussetzungen zum
Einsatz gemäß der Verordnung
über niedrigschwellige Hilfe-
und Betreuungsangebote für
Pflegebedürftige des Landes
Nordrhein-Westfalen erfüllt.

Für ihre Tätigkeit werden
ihnen sichere Rahmenbedin-
gungen wie Versicherungs-
schutz, Ansprechpartner, Unter-
stützung sowie die Integration
ins HilDe-Team geboten. Erfah-
rungen mit diesem Konzept zei-
gen, dass durch das gemeinsa-
me Lernen ein schneller und
vertrauensvoller Kontakt zu den
Pflegefamilien möglich ist.
Auch die Einbindung in einen
qualitätssichernden Rahmen

D A S H I L D E - K O N Z E P T

Helfer und Angehörige
gemeinsam schulen

I M N O R D O S T E N

Förderung der
Hospizdienste
verdoppelt

Schwerin (dpa/mv). In
diesem Jahr förderten die
Kassen die mittlerweile 13
Hospizdienste in Mecklen-
burg-Vorpommern mit etwa
244 000 Euro, teilte der Ver-
band der Angestellten-Kran-
kenkassen (VdAK) jetzt mit.
Seit 2002 habe sich die För-
derung etwa verdoppelt.
Nach Verbandsangaben ha-
ben die ambulanten Hospiz-
dienste mit insgesamt 257
ehrenamtlich Tätigen im vo-
rigen Jahr 170 Sterbende zu
Hause betreut. Der weitere
Ausbau sei dringend notwen-
dig. Noch immer würden die
meisten Menschen im Kran-
kenhaus sterben. Die Techni-
ker Krankenkasse kündigte
an, die Leistungen für Ho-
spizpatienten von einem täg-
lichen Zuschuss von knapp
145 Euro auf rund 242 Euro
pro Tag zu erhöhen.

Niedrigschwellige
Betreuung
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Apparateaufsicht gehört dazu
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Immer wieder
versuchen die Kran-
kenkassen sich
durch die Verbin-
dung von Leistungen

der sozialen Pflegeversiche-
rung mit ärztlich verordneten
Leistungen der Krankenversi-
cherung aus ihrer Leistungs-
pflicht zu stehlen. Durch den
Vortrag, dass die Leistungen
der Grundpflege zeitlich über-
wiegen, werden erstaunli-
cherweise selbst hochspeziali-
sierte Verrichtungen der
Behandlungspflege plötzlich
zur reinen Begleiterscheinung
oder Nebentätigkeiten. 

Der konkrete Fall: Die
Klägerin leidet an progressiver
Muskeldystrophie. Sie bezieht
Leistungen der sozialen Pfle-
geversicherung nach Pflege-
stufe III. Aufgrund von Sekret-
bildungen im Atemtrakt ist

täglich ein mehrmaliges Ab-
saugen des Sekrets erforder-
lich, das nach der ärztlichen
Verordnung mindestens
stündlich vorzunehmen ist.
Sogar der Medizinische Dienst
der Krankenversicherung
(MDK) stellte fest, dass bei
Nichtgewährung dieser Maß-
nahme Erstickungsgefahr ge-
geben sei. Außerdem sei die
Maßnahme nicht genau plan-
bar und daher die ständige
Anwesenheit einer Pflegeper-
son erforderlich. 

Die beklagte Krankenkas-
se sah gleichwohl die Grund-
pflege im Vordergrund. Das
Sozialgericht Leipzig wies die-
ses Ansinnen in einem Urteil
(Az.: S 13 KR 25/03) jedoch
zurück und verpflichtete die
Krankenkasse die Kosten für
fremde Hilfe bei der Behand-
lungspflege im täglichen Um-
fang von 14 Stunden auf der
Basis einer Stundenvergütung

nach dem Bundesangestell-
tentarif (BAT) zu übernehmen.

Dabei wurde wie schon in
anderen Verfahren vor den
Sozialgerichten festgestellt,
dass auch die reine Beobach-
tung der Atmung eines Pfle-
gebedürftigen und die Beob-
achtung der technischen
Apparaturen der Behand-
lungspflege zuzurechnen sei.
Da die Verrichtung nicht plan-
bar und vorsehbar ist, wäre
eine Rund-um-die-Uhr-Pflege
möglich. Da die Klägerin je-
doch durch den zeitgleichen
Einsatz und der Erledigung
der Grundpflege durch ent-
sprechendes qualifiziertes
Personal, das zeitgleich auch
die Überwachung der Atmung
und das Absaugen vornehmen
könne, ausgestattet sei, sind
hier, so die Leipziger Richter,
die beantragten 14 Stunden
von der Krankenkasse zu ge-
nehmigen.  
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INFOKOFFER FÜR ANGE-

HÖRIGE: Das Sozialministe-
rium in Rheinland-Pfalz stellt
jetzt pflegenden Angehörigen
einen speziellen Infokoffer zur
Verfügung. Das Projekt wird fi-
nanziell mitgetragen vom
pharmazeutischen Unterneh-
men Janssen und Cilag. Insge-
samt wurden 10 000 dieser
Koffer aufgelegt, die u.a. Not-
fallkarten, Telefonlisten und
eine Schulungs-CD zur Betreu-
ung von demenziell Erkrankten
enthält. Die Koffer werden
hauptsächlich über die Bra-
tungs- und Koordinierungsstel-
len in Rheinland-Pfalz an die
Angehörigen verteilt. Nähere
Informationen unter Tel.:
(0 61 31) 16 20 16.

NEUE EBM-ZIFFERN FÜR
PSYCHIATRISCHE KRANKEN-
PFLEGE: Seit dem 1. Juli 2005
gibt es im Abrechnungssystem
der Ärzte EBM zwei neue Zif-
fern. Für die Verordnung psy-
chiatrischer Krankenpflege
können jetzt die Ziffern 01422
(Erstverordnung) oder 01424
(Folgeverordnung) angesetzt
werden. Die Verordnungen
werden außerhalb der budge-
tierten Gesamtvergütung der
Ärzte finanziert.

BEWERTUNG DER SOZIA-
LAGENTUR: Ein Jahr nach der
Gründung hat sich die Sozial-
agentur Sachsen-Anhalt als
modernes Steuerungsinstru-
ment im Bereich der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Men-
schen bewährt. Diese Bilanz
zog jetzt der Sozialminister des
Landes Gerry Kley. „Es ist ge-
lungen, Aufgaben des Landes
mit Hilfe der Kommunen effi-
zienter umzusetzen“, sagte
Kley. „Wir halten am Grundsatz
‘ambulant vor stationär’ fest

K U R Z N O T I E R T

Bochum. Bevor es zu ei-
nem Vertrag (Abschluss) mit
dem Kunden eines ambulanten
Pflegedienstes kommt, sollte
die Pflegedienstleitung nach
folgenden Schritten im Ver-
kaufsgespräch vorgehen:

1. Die Aufwärmphase: Sie
dient dazu, mit dem potenziel-
len Käufer von Leistungen des
Pflegedienstes „warm“ zu wer-
den. Dem Verkäufer muss es
darum gehen, eine Atmosphä-
re der Sympathie zu schaffen.
In der Wohnung des Kunden
lassen z.B. beim genauen Hin-
sehen immer Dinge finden, die
man aufrichtig loben kann. Ein
Gespräch über Kinder, Haustie-

re, Hobbies etc. lässt Vorlieben
erkennen. Wenn es dem Ver-
käufer gelingt, die für den
Käufer wichtigen Dinge des
Lebens zu finden, diese zu lo-
ben und sich mit dem Käufer
„zu verbünden“, ist ein wichti-
ger Einstieg in den Verkauf ge-
schafft.

2. Die Informationspha-
se: In dieser Phase gilt es die
Erwartungen des Kunden an
den Pflegedienst herauszufin-
den. Es geht um seinen tat-
sächlichen Bedarf. Idealer-
weise fragt der Verkäufer den
Kunden danach. Erst dann er-
klärt ein guter Verkäufer sein
Leistungsangebot anhand der

Anforderungen des Kunden.
Sollten Anforderungen nicht
erfüllt werden können, sollte
dies klar benannt werden. Auf-
richtigkeit im Verkauf ist wich-
tig. Ein Tipp zur Strategie: Wer
anhand der möglichen Lei-
stungen die Wichtigkeit der
Anforderungen des Kunden
durchgeht, kann nahezu alle
Forderungen des Kunden „ab-
haken“.

3. Die Abschlussphase:
Jetzt kommt die entscheiden-
de Phase. Es gilt das Verkaufs-
gespräch mit gutem Ergebnis
für den Pflegedienst abzu-
schließen. Wer in der Informa-
tionsphase schon alles richtig

gemacht hat, kommt schnell
zu einem Abschluss. Es ist ent-
gegen vieler Meinungen
grundsätzlich möglich, den
Pflegevertrag bereits beim
Erstgespräch bzw. Verkaufsge-
spräch zu schließen. Gute Ver-
käufer führen eine ausrei-
chende Menge von
Vertragsformularen mit sich,
so dass jeder am Gespräch Be-
teiligte eines bekommen kann.
Gemeinsam mit dem Verkäufer
kann nun Punkt für Punkt des
Vertrags noch einmal durch-
gegangen werden. Abschlie-

ßende Fragen lassen sich so
klären.

Nach Zustimmung des
Kunden ist es wichtig, dass der
Verkäufer nicht sofort das Ge-
spräch beendet. Es sollte
grundsätzlich ausklingen.
Hierzu kann man noch einmal
auf die Themen der Aufwärm-
phase zurückgreifen. Auch ein
Dank für die Auftragsvergabe
ist sinnvoll.

* Nähere Informationen
zum Autor und weitere Tipps
unter www.uw-b.de im
Internet.

Leistungen verkaufen:
Die drei entscheidenden
Phasen für den Erfolg
VON RALPH WIßGOTT*

Aktives Verkaufen von Pflege- und pflegenahen Leistungen werden für ambulante
Dienste immer wichtiger. Das Verkaufsgespräch der Pflegedienstleitung ist dabei
entscheidend. Drei Phasen führen hier zum Erfolg.

Wer in der Informationsphase alles richtig macht, kommt
schnell zu einem guten Abschluss. Foto: Krüper/nh
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